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Betr.: Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über vorübergehende Maßnahmen zur Liberalisierung 
des Handels in Ergänzung der Handelszugeständnisse für ukrainische 
Waren im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (erste Lesung)  

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärungen 
  

Erklärung der Kommission zur Überwachung der Einfuhren von Getreide aus der Ukraine 

anlässlich der Annahme der Verordnung 2024/xxxx1 

Durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wurden zuvor bestehende Lieferketten 

unterbrochen. Die EU unterstützt die Ukraine bei der Wiederaufnahme des normalen Handels mit 

Getreide und anderen Waren – insbesondere über die Solidaritätskorridore – und um 

sicherzustellen, dass Getreideausfuhren ihren Bestimmungsort, vor allem auch in Drittmärkten, 

erreichen können, um die weltweite Ernährungssicherheit zu fördern. 

Die Kommission ist entschlossen, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig die Interessen der 

Getreideerzeuger in der EU zu wahren und für ein reibungsloses Funktionieren des Getreidemarktes 

in der EU zu sorgen. 

                                                 
1 ABl.: Bitte die Nummer für 2024/0028(COD) einfügen. 
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Angesichts der Bedeutung der Getreideerzeugung und der Getreidemärkte wird die Kommission der 

Überwachung der Einfuhren von Getreide, insbesondere von Weizen, und vor allem der 

Konzentration dieser Einfuhren in an die Ukraine angrenzenden Mitgliedstaaten besondere 

Aufmerksamkeit widmen. Im Rahmen ihres regelmäßigen Dialogs mit der Ukraine wird sich die 

Kommission mit allen Problemen befassen, die bei der Überwachung zutage treten. Die 

Kommission erinnert daran, dass Einfuhren aus der Ukraine einer Überwachung gemäß Kapitel IV 

der Verordnung (EU) 2015/478 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2015 

über eine gemeinsame Einfuhrregelung unterliegen können, die in Form von Einfuhrlizenzen 

erfolgen kann, wenn die Entwicklung der Einfuhren die Unionshersteller zu schädigen droht und 

wenn die Interessen der Union dies erfordern. In diesem Zusammenhang wird die Kommission bei 

Bedarf die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen. Die Kommission wird den 

Mitgliedstaaten weiterhin in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse des regelmäßigen 

Dialogs mit der Ukraine Bericht erstatten. 

Hinsichtlich Produkten, die unter autonome Handelsmaßnahmen fallen, erinnert die Kommission 

daran, dass die Verordnung auch einen verstärkten Schutzmechanismus vorsieht. Die Kommission 

hat diese Möglichkeit erstmals eingeführt und ist bereit, diesen Mechanismus im Falle nachteiliger 

Auswirkungen auf den Markt eines oder mehrerer Mitgliedstaaten – und nicht nur auf den 

EU-Markt insgesamt – in Anspruch zu nehmen. In diesem Zusammenhang wird die Kommission 

ihre Befugnisse in vollem Umfang nutzen, um den verstärkten Schutzmechanismus auf Einfuhren 

von Weizen aus der Ukraine von Amts wegen auszulösen. 

Die Kommission erinnert daran, dass sie in den Jahren 2022 und 2023 Maßnahmen zur 

Unterstützung der europäischen Landwirte in allen Mitgliedstaaten, und insbesondere in den an die 

Ukraine angrenzenden, ergriffen hat. 
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Erklärung der Kommission zum Prüfverfahren nach Artikel 29 des Assoziierungsabkommens 

anlässlich der Annahme der Verordnung 2024/xxxx2 

Die Kommission bestätigt, dass sie nach der Annahme der neuen autonomen Handelsmaßnahmen 

durch die beiden gesetzgebenden Organe die erforderlichen Schritte nach Artikel 29 des 

Assoziierungsabkommens unternehmen wird, um den Prozess der gegenseitigen Liberalisierung der 

Zölle im Wege von Konsultationen mit der Ukraine fortzusetzen. 

Die Kommission wird das Europäische Parlament eng einbeziehen und es über den Fortgang dieser 

Konsultationen mit der Ukraine auf dem Laufenden halten. Sie wird etwaigen diesbezüglichen 

Stellungnahmen des Europäischen Parlaments gebührend Rechnung tragen. 

Die Kommission erinnert daran, dass diese Arbeitsmodalitäten keinen Präzedenzfall für 

Überprüfungsklauseln in anderen Abkommen darstellen und nicht von Artikel 218 AEUV 

abweichen. 

Das Ergebnis dieses Verfahrens wird sowohl der Ukraine als auch der EU, den Landwirten und 

Unternehmen wirtschaftliche Sicherheit und einen stabilen Handel bieten. Es wird auch einen 

wichtigen Schritt für den Wiederaufbau der Ukraine und die weitere Integration in den 

EU-Binnenmarkt im Rahmen des künftigen Beitritts des Landes zur Union darstellen. 

 

                                                 
2 ABl.: Bitte die Nummer für 2024/0028(COD) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183622&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8965/24;Nr:8965;Year:24&comp=8965%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=183622&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2024;Nr:0028;Code:COD&comp=0028%7C2024%7C



